
Motion betreffend Lehrlingsausbildung als Eignungs- oder Zuschlagskriterium bei 
öffentlichen Beschaffungen 
 
Das öffentlichen Beschaffungsrecht ist seit Anfang Juli 1999 in Kraft. Gemäss §26 des 
Beschaffungsgesetz erfolgt der Zuschlag zu Marktpreisen auf das wirtschaftlich günstigste 
Angebot, wobei in der Ausschreibung die Kriterien in der Reihenfolge ihrer Bedeutung und 
entsprechend ihrer Gewichtung angewandt werden müssen. Die bisherige Praxis hat 
gezeigt, dass insbesondere der Preis für den Zuschlag ausschlaggebend ist. Kaum je wird 
die Lehrlingsausbildung als Zuschlagskriterium genannt. Gewerbetreibende, welche 
Lehrlinge ausbilden, sind daher regelmässig benachteiligt. 
Anerkanntermassen ist die Lehrlingsausbildung ein wichtiges bildungspolitisches Anliegen, 
das auch im Submissionswesen angemessen berücksichtigt werden sollte. Neben dem Preis 
und anderen Kriterien soll deshalb bereits in der Ausschreibung die Ausbildung von 
Lehrlingen in branchenspezifischen Berufen als Zuschlagskriterium mit einer gewissen 
Gewichtung aufgeführt werden. Dies sollte für das Einladungsverfahren, das selektive und 
das öffentlichen Verfahren gelten. Die Stadt Winterthur beispielsweise gewichtet die 
Ausbildung von Lehrlingen beim Zuschlagskriterium mit 10%. 
Der Regierungsrat wird verpflichtet dem Grossen Rat eine entsprechende 
Gesetzesänderung vorzulegen. 
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